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Antrag

auf Verleihung der Gau-Ehrennadel mit Urkunde 

des Markgräfler-Hochrhein-Turngau e.V.

	1.
Angaben zur Person
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	     

	Name
	
	Vorname
	
	Geb.-Datum

	     
	
	     
	
	     

	Straße
	
	PLZ, Ort
	
	seit dem Jahre

	     
	
	     
	
	

	Mitglied im Verein (Name)
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	     

	Derzeitiges Amt  im Verein
	
	Turngau
	
	Badischer Turner-Bund


	2.
Turnerischer Werdegang
Mitglied im Verein
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	     

	Vereinsname
	
	vom Jahre
	
	bis zum Jahre

	     
	
	     
	
	     

	Vereinsname
	
	vom Jahre
	
	bis zum Jahre


	3.
Turnerische Ämter
	
	
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	Funktion
	
	im Verein (Name)  im Turngau (Name)  im BTB
	
	von
	
	bis

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	Funktion
	
	im Verein (Name)  im Turngau (Name)  im BTB
	
	von  
	
	bis

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	Funktion
	
	im Verein (Name)  im Turngau (Name)  im BTB
	
	von  
	
	bis


· Nichtzutreffendes bitte streichen

	4.
Bisherige Ehrungen
	
	

	     
	
	     

	 im Verein
	
	Datum

	     
	
	     

	im Turngau
	
	Datum


	5.
Begründung des Antrages (s. § 9 Abs. 4 der Ehrungsordnung)

	     


	6.
Allgemeine Hinweise
Der Antrag ist mindestens 2 Monate vor der Überreichung einzureichen!

	Als Zeitpunkt der Überreichung der Ehrung ist der
	     
	anlässlich 
	     
	vorgesehen.

	
	(Datum)
	
	
	

	Die mit der Antragstellung fällig werdende Gebühr in Höhe von € 25,--wird vom MHTG per Lastschrift eingezogen. Im Falle der Ablehnung erfolgt Erstattung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr  i. H. v. € 5,--
Verbindliche Angabe der Bankverbindung:

	     
	
	     
	
	     

	Name der Bank
	
	Kontonummer
	
	Bankleitzahl

	Antragstellender Verein:
	     

	Ort und Datum
	     


	
	
	Vereinsstempel
	
	

	(Unterschrift Vereinsvorsitzende/r)
	
	
	
	(Unterschrift und Amt im Verein)


	Bearbeitungsvermerke des Turngaus:
	
	


	Antragseingang am
	     
	
	

	
	
	
	

	Stellungnahme 
	     
	Zustimmung
	
	

	
	     
	Ablehnung
	
	

	
	
	
	
	

	Begründung:
	     

	
	

	
	

	
	

	1. Ausfertigung an den Verein
	     

	2. Geschäftsstelle des MHTG
	     

	3. z. d. Akten
	

	Ort und Datum
	     

	
	

	
	

	
	(Unterschrift Turngauvorsitzende/r)


Auszug aus der Ehrungsordnung

§ 2 Ehrungsgrundsätze

(1) Die Ehrungen nach § 1 Absatz 1 Nr. 1 und 2 setzen eine zum Zeitpunkt der Antragstellung erfolgte Vereinsehrung voraus. ...

(2) Seit der letzten Ehrung müssen weitere ehrungswürdige Tätigkeiten erbracht worden sein.

(3) Eine Ehrung von mehr als fünf Personen nach dieser Ehrungsordnung auf derselben Stufe und in einer Veranstaltung ist zu vermeiden. 

(4) Der Zeitpunkt der vorgesehenen Ehrung soll vom Verein angegeben werden. Sie sollte in einem würdigen Rahmen stattfinden. Die Ehrung wird vorgenommen durch ein Mitglied der Erweiterten Vorstandschaft.

(5) Ehrungen sind höchstens bis drei Jahre nach Beendigung der Amtszeit möglich.

§ 5 Gauehrennadel

(1) Die Gauehrennadel wird für verdienstvolles Wirken in einem dem Turnen dienenden Amt (sogenannte Funktionärstätigkeit) des MHTG oder einem seiner Mitgliedsvereine vergeben. Die zu ehrende Person soll in der Regel mindestens dreißig Jahre alt sein und die Tätigkeit mindestens zehn Jahre im Verein bzw. fünf Jahre beim MHTG ausgeübt haben.

(2) Ausnahmsweise kann die Gauehrennadel auch anderen Personen verliehen werden, nämlich:

a) Sportlern für außerordentliche und langjährige konstante Erfolge und vorbildhafte Einstellung für und zum MHTG oder eines seiner Mitgliedsvereine;

b) Personen, bei denen Übungsleiter- und Funktionärstätigkeit nacheinander ausgeübt werden und zusammen mindestens 10 Jahre erreichen, auch wenn jede Tätigkeit für sich nicht für eine Ehrung nach § 2 Nr. 1 oder 2 ausreichen würde. 

c) anderen Förderern des Turnens, die nicht Mitglied im MHTG oder eines seiner Mitgliedsvereine sind.

§ 9 Antrag

 (1) Der Antrag auf eine Ehrung nach diesem Abschnitt kann gestellt werden von jedem Mitglied der Erweiterten Vorstandschaft und den Mitgliedsvereinen. Ausgenommen ist die Ehrung von Personen gemäß § 5 (2) c); in diesem Fall kann ein Antrag nur von einem Mitglied der Erweiterten Vorstandschaft gestellt werden.

(2) Die Kosten gemäß besonderem Beschluss des Geschäftsführenden Vorstands des MHTG sind mit der Antragstellung, die spätestens zwei Monate vor der geplanten Ehrung erfolgen muss, zu entrichten. Im Falle der Ablehnung werden die Kosten bis auf eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 erstattet.

(3) Im Falle der Ablehnung sind die Gründe dem Antragssteller mitzuteilen. 

(4) Die Antragsstellung erfolgt in Textform auf dem MHTG-Vordruck. Er ist von mindestens zwei Vereinsvertretern, darunter dem Vorsitzenden oder Stellvertreter zu legitimieren. Die Verdienste der zu ehrenden Person sind ausführlich und konkret zu beschreiben.
(5) Der Antrag ist zu richten an den Geschäftsführenden Vorstand über die Geschäftsstelle des MHTG.
�











